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(4) 1 Für die Anfechtung gelten § 246 Abs. 2 bis 4, §§ 247, 248 Abs. 1
Satz 1, §§ 248a, 249 Abs. 2 sinngemäß. 2 Der Vorstand hat eine beglaubigte
Abschrift der Klage und das rechtskräftige Urteil zum Handelsregister ein-
zureichen. 3 Die Nichtigkeit der Gesellschaft auf Grund rechtskräftigen Ur-
teils ist einzutragen.

§ 276 Heilung von Mängeln. Ein Mangel, der die Bestimmungen über
den Gegenstand des Unternehmens betrifft, kann unter Beachtung der Be-
stimmungen des Gesetzes und der Satzung über Satzungsänderungen geheilt
werden.

§ 277 Wirkung der Eintragung der Nichtigkeit. (1) Ist die Nichtigkeit
einer Gesellschaft auf Grund rechtskräftigen Urteils oder einer Entscheidung
des Registergerichts in das Handelsregister eingetragen, so findet die Abwick-
lung nach den Vorschriften über die Abwicklung bei Auflösung statt.
(2) Die Wirksamkeit der im Namen der Gesellschaft vorgenommenen

Rechtsgeschäfte wird durch die Nichtigkeit nicht berührt.
(3) Die Gesellschafter haben die Einlagen zu leisten, soweit es zur Erfüllung

der eingegangenen Verbindlichkeiten nötig ist.

Zweites Buch. Kommanditgesellschaft auf Aktien

§ 278 Wesen der Kommanditgesellschaft auf Aktien. (1) Die Kom-
manditgesellschaft auf Aktien ist eine Gesellschaft mit eigener Rechtspersön-
lichkeit, bei der mindestens ein Gesellschafter den Gesellschaftsgläubigern
unbeschränkt haftet (persönlich haftender Gesellschafter) und die übrigen an
dem in Aktien zerlegten Grundkapital beteiligt sind, ohne persönlich für die
Verbindlichkeiten der Gesellschaft zu haften (Kommanditaktionäre).
(2) Das Rechtsverhältnis der persönlich haftenden Gesellschafter unter-

einander und gegenüber der Gesamtheit der Kommanditaktionäre sowie
gegenüber Dritten, namentlich die Befugnis der persönlich haftenden Gesell-
schafter zur Geschäftsführung und zur Vertretung der Gesellschaft, bestimmt
sich nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs1) über die Kommanditge-
sellschaft.2)

(3) Im übrigen gelten für die Kommanditgesellschaft auf Aktien, soweit
sich aus den folgenden Vorschriften oder aus dem Fehlen eines Vorstands
nichts anderes ergibt, die Vorschriften des Ersten Buchs über die Aktiengesell-
schaft sinngemäß.

§ 279 Firma. (1) Die Firma der Kommanditgesellschaft auf Aktien muß,
auch wenn sie nach § 22 des Handelsgesetzbuchs3) oder nach anderen gesetz-
lichen Vorschriften fortgeführt wird, die Bezeichnung „Kommanditgesell-
schaft auf Aktien“ oder eine allgemein verständliche Abkürzung dieser Be-
zeichnung enthalten.

Zweites Buch. Kommanditgesellschaft auf Aktien §§ 276–279 AktG 2

1)Auszugsweise abgedruckt unter Nr. 5.
2) §§ 161–177a HGB (Nr. 5).
3)Nr. 5.
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(2) Wenn in der Gesellschaft keine natürliche Person persönlich haftet,
muß die Firma, auch wenn sie nach § 22 des Handelsgesetzbuchs oder nach
anderen gesetzlichen Vorschriften fortgeführt wird, eine Bezeichnung enthal-
ten, welche die Haftungsbeschränkung kennzeichnet.

§ 280 Feststellung der Satzung. Gründer. (1) 1 Die Satzung muß durch
notarielle Beurkundung festgestellt werden. 2 In der Urkunde sind bei Nenn-
betragsaktien der Nennbetrag, bei Stückaktien die Zahl, der Ausgabebetrag
und, wenn mehrere Gattungen bestehen, die Gattung der Aktien anzugeben,
die jeder Beteiligte übernimmt. 3 Bevollmächtigte bedürfen einer notariell
beglaubigten Vollmacht.
(2) 1 Alle persönlich haftenden Gesellschafter müssen sich bei der Feststel-

lung der Satzung beteiligen. 2 Außer ihnen müssen die Personen mitwirken,
die als Kommanditaktionäre Aktien gegen Einlagen übernehmen.
(3) Die Gesellschafter, die die Satzung festgestellt haben, sind die Gründer

der Gesellschaft.

§ 281 Inhalt der Satzung. (1) Die Satzung muß außer den Festsetzungen
nach § 23 Abs. 3 und 4 den Namen, Vornamen und Wohnort jedes persön-
lich haftenden Gesellschafters enthalten.
(2) Vermögenseinlagen der persönlich haftenden Gesellschafter müssen,

wenn sie nicht auf das Grundkapital geleistet werden, nach Höhe und Art in
der Satzung festgesetzt werden.

§ 282 Eintragung der persönlich haftenden Gesellschafter. 1 Bei der
Eintragung der Gesellschaft in das Handelsregister sind statt der Vorstands-
mitglieder die persönlich haftenden Gesellschafter anzugeben. 2 Ferner ist
einzutragen, welche Vertretungsbefugnis die persönlich haftenden Gesell-
schafter haben.

§ 283 Persönlich haftende Gesellschafter. Für die persönlich haftenden
Gesellschafter gelten sinngemäß die für den Vorstand der Aktiengesellschaft
geltenden Vorschriften über
1. die Anmeldungen, Einreichungen, Erklärungen und Nachweise zum
Handelsregister sowie über Bekanntmachungen;

2. die Gründungsprüfung;
3. die Sorgfaltspflicht und Verantwortlichkeit;
4. die Pflichten gegenüber dem Aufsichtsrat;
5. die Zulässigkeit einer Kreditgewährung;
6. die Einberufung der Hauptversammlung;
7. die Sonderprüfung;
8. die Geltendmachung von Ersatzansprüchen wegen der Geschäftsführung;
9. die Aufstellung, Vorlegung und Prüfung des Jahresabschlusses und des
Vorschlags für die Verwendung des Bilanzgewinns;

10. die Vorlage und Prüfung des Lageberichts, eines gesonderten nichtfinan-
ziellen Berichts sowie eines Konzernabschlusses, eines Konzernlage-
berichts und eines gesonderten nichtfinanziellen Konzernberichts;

2 AktG §§ 280–283 Aktiengesetz
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11. die Vorlegung, Prüfung und Offenlegung eines Einzelabschlusses nach
§ 325 Abs. 2a des Handelsgesetzbuchs1);

12. die Ausgabe von Aktien bei bedingter Kapitalerhöhung, bei genehmigtem
Kapital und bei Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln;

13. die Nichtigkeit und Anfechtung von Hauptversammlungsbeschlüssen;
14. den Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens.

§ 284 Wettbewerbsverbot. (1) 1 Ein persönlich haftender Gesellschafter
darf ohne ausdrückliche Einwilligung der übrigen persönlich haftenden Ge-
sellschafter und des Aufsichtsrats weder im Geschäftszweig der Gesellschaft
für eigene oder fremde Rechnung Geschäfte machen noch Mitglied des Vor-
stands oder Geschäftsführer oder persönlich haftender Gesellschafter einer
anderen gleichartigen Handelsgesellschaft sein. 2 Die Einwilligung kann nur
für bestimmte Arten von Geschäften oder für bestimmte Handelsgesellschaf-
ten erteilt werden.
(2) 1 Verstößt ein persönlich haftender Gesellschafter gegen dieses Verbot,

so kann die Gesellschaft Schadenersatz fordern. 2 Sie kann statt dessen von
dem Gesellschafter verlangen, daß er die für eigene Rechnung gemachten
Geschäfte als für Rechnung der Gesellschaft eingegangen gelten läßt und die
aus Geschäften für fremde Rechnung bezogene Vergütung herausgibt oder
seinen Anspruch auf die Vergütung abtritt.
(3) 1 Die Ansprüche der Gesellschaft verjähren in drei Monaten seit dem

Zeitpunkt, in dem die übrigen persönlich haftenden Gesellschafter und die
Aufsichtsratsmitglieder von der zum Schadensersatz verpflichtenden Hand-
lung Kenntnis erlangen oder ohne grobe Fahrlässigkeit erlangen müssten. 2 Sie
verjähren ohne Rücksicht auf diese Kenntnis oder grob fahrlässige Unkennt-
nis in fünf Jahren von ihrer Entstehung an.

§ 285 Hauptversammlung. (1) 1 In der Hauptversammlung haben die
persönlich haftenden Gesellschafter nur ein Stimmrecht für ihre Aktien. 2 Sie
können das Stimmrecht weder für sich noch für einen anderen ausüben bei
Beschlußfassungen über
1. die Wahl und Abberufung des Aufsichtsrats;
2. die Entlastung der persönlich haftenden Gesellschafter und der Mitglieder
des Aufsichtsrats;

3. die Bestellung von Sonderprüfern;
4. die Geltendmachung von Ersatzansprüchen;
5. den Verzicht auf Ersatzansprüche;
6. die Wahl von Abschlußprüfern.
3 Bei diesen Beschlußfassungen kann ihr Stimmrecht auch nicht durch einen
anderen ausgeübt werden.
(2) 1 Die Beschlüsse der Hauptversammlung bedürfen der Zustimmung der

persönlich haftenden Gesellschafter, soweit sie Angelegenheiten betreffen, für
die bei einer Kommanditgesellschaft das Einverständnis der persönlich haften-
den Gesellschafter und der Kommanditisten erforderlich ist. 2 Die Ausübung

Zweites Buch. Kommanditgesellschaft auf Aktien §§ 284, 285 AktG 2

1)Nr. 5.
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der Befugnisse, die der Hauptversammlung oder einer Minderheit von Kom-
manditaktionären bei der Bestellung von Prüfern und der Geltendmachung
von Ansprüchen der Gesellschaft aus der Gründung oder der Geschäftsfüh-
rung zustehen, bedarf nicht der Zustimmung der persönlich haftenden Ge-
sellschafter.
(3) 1 Beschlüsse der Hauptversammlung, die der Zustimmung der persön-

lich haftenden Gesellschafter bedürfen, sind zum Handelsregister erst ein-
zureichen, wenn die Zustimmung vorliegt. 2 Bei Beschlüssen, die in das
Handelsregister einzutragen sind, ist die Zustimmung in der Verhandlungs-
niederschrift oder in einem Anhang zur Niederschrift zu beurkunden.

§ 286 Jahresabschluß. Lagebericht. (1) 1 Die Hauptversammlung be-
schließt über die Feststellung des Jahresabschlusses. 2 Der Beschluß bedarf der
Zustimmung der persönlich haftenden Gesellschafter.
(2) 1 In der Jahresbilanz sind die Kapitalanteile der persönlich haftenden

Gesellschafter nach dem Posten „Gezeichnetes Kapital“ gesondert auszuwei-
sen. 2 Der auf den Kapitalanteil eines persönlich haftenden Gesellschafters für
das Geschäftsjahr entfallende Verlust ist von dem Kapitalanteil abzuschreiben.
3 Soweit der Verlust den Kapitalanteil übersteigt, ist er auf der Aktivseite unter
der Bezeichnung „Einzahlungsverpflichtungen persönlich haftender Gesell-
schafter“ unter den Forderungen gesondert auszuweisen, soweit eine Zah-
lungsverpflichtung besteht; besteht keine Zahlungsverpflichtung, so ist der
Betrag als „Nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil persön-
lich haftender Gesellschafter“ zu bezeichnen und gemäß § 268 Abs. 3 des
Handelsgesetzbuchs1) auszuweisen. 4 Unter § 89 fallende Kredite, die die
Gesellschaft persönlich haftenden Gesellschaftern, deren Ehegatten, Lebens-
partnern oder minderjährigen Kindern oder Dritten, die für Rechnung dieser
Personen handeln, gewährt hat, sind auf der Aktivseite bei den entsprechen-
den Posten unter der Bezeichnung „davon an persönlich haftende Gesell-
schafter und deren Angehörige“ zu vermerken.
(3) In der Gewinn- und Verlustrechnung braucht der auf die Kapitalanteile

der persönlich haftenden Gesellschafter entfallende Gewinn oder Verlust nicht
gesondert ausgewiesen zu werden.
(4) § 285 Nr. 9 Buchstabe a und b des Handelsgesetzbuchs gilt für die

persönlich haftenden Gesellschafter mit der Maßgabe, daß der auf den Kapi-
talanteil eines persönlich haftenden Gesellschafters entfallende Gewinn nicht
angegeben zu werden braucht.

§ 287 Aufsichtsrat. (1) Die Beschlüsse der Kommanditaktionäre führt der
Aufsichtsrat aus, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt.
(2) 1 In Rechtsstreitigkeiten, die die Gesamtheit der Kommanditaktionäre

gegen die persönlich haftenden Gesellschafter oder diese gegen die Gesamt-
heit der Kommanditaktionäre führen, vertritt der Aufsichtsrat die Komman-
ditaktionäre, wenn die Hauptversammlung keine besonderen Vertreter ge-
wählt hat. 2 Für die Kosten des Rechtsstreits, die den Kommanditaktionären
zur Last fallen, haftet die Gesellschaft unbeschadet ihres Rückgriffs gegen die
Kommanditaktionäre.

2 AktG §§ 286, 287 Aktiengesetz

1)Nr. 5.
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(3) Persönlich haftende Gesellschafter können nicht Aufsichtsratsmitglieder
sein.

§ 288 Entnahmen der persönlich haftenden Gesellschafter. Kredit-
gewährung. (1) 1 Entfällt auf einen persönlich haftenden Gesellschafter ein
Verlust, der seinen Kapitalanteil übersteigt, so darf er keinen Gewinn auf
seinen Kapitalanteil entnehmen. 2 Er darf ferner keinen solchen Gewinnanteil
und kein Geld auf seinen Kapitalanteil entnehmen, solange die Summe aus
Bilanzverlust, Einzahlungsverpflichtungen, Verlustanteilen persönlich haften-
der Gesellschafter und Forderungen aus Krediten an persönlich haftende
Gesellschafter und deren Angehörige die Summe aus Gewinnvortrag, Kapital-
und Gewinnrücklagen sowie Kapitalanteilen der persönlich haftenden Gesell-
schafter übersteigt.
(2) 1 Solange die Voraussetzung von Absatz 1 Satz 2 vorliegt, darf die Ge-

sellschaft keinen unter § 286 Abs. 2 Satz 4 fallenden Kredit gewähren. 2 Ein
trotzdem gewährter Kredit ist ohne Rücksicht auf entgegenstehende Verein-
barungen sofort zurückzugewähren.
(3) 1 Ansprüche persönlich haftender Gesellschafter auf nicht vom Gewinn

abhängige Tätigkeitsvergütungen werden durch diese Vorschriften nicht be-
rührt. 2 Für eine Herabsetzung solcher Vergütungen gilt § 87 Abs. 2 Satz 1
und 2 sinngemäß.

§ 289 Auflösung. (1) Die Gründe für die Auflösung der Kommanditgesell-
schaft auf Aktien und das Ausscheiden eines von mehreren persönlich haften-
den Gesellschaftern aus der Gesellschaft richten sich, soweit in den Absätzen 2
bis 6 nichts anderes bestimmt ist, nach den Vorschriften des Handelsgesetz-
buchs1) über die Kommanditgesellschaft.2)

(2) Die Kommanditgesellschaft auf Aktien wird auch aufgelöst
1. mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch den die Eröffnung des Insol-
venzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird;

2. mit der Rechtskraft einer Verfügung des Registergerichts, durch welche
nach § 399 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den
Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit ein Mangel der Satzung
festgestellt worden ist;

3. durch die Löschung der Gesellschaft wegen Vermögenslosigkeit nach § 394
des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.
(3) 1 Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen eines

Kommanditaktionärs wird die Gesellschaft nicht aufgelöst. 2 Die Gläubiger
eines Kommanditaktionärs sind nicht berechtigt, die Gesellschaft zu kündi-
gen.
(4) 1 Für die Kündigung der Gesellschaft durch die Kommanditaktionäre

und für ihre Zustimmung zur Auflösung der Gesellschaft ist ein Beschluß der
Hauptversammlung nötig. 2 Gleiches gilt für den Antrag auf Auflösung der
Gesellschaft durch gerichtliche Entscheidung. 3 Der Beschluß bedarf einer
Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der Beschlußfassung vertretenen

Zweites Buch. Kommanditgesellschaft auf Aktien §§ 288, 289 AktG 2

1)Auszugsweise abgedruckt unter Nr. 5.
2) §§ 161–177a HGB (Nr. 5).
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Grundkapitals umfaßt. 4 Die Satzung kann eine größere Kapitalmehrheit und
weitere Erfordernisse bestimmen.
(5) Persönlich haftende Gesellschafter können außer durch Ausschließung

nur ausscheiden, wenn es die Satzung für zulässig erklärt.
(6) 1 Die Auflösung der Gesellschaft und das Ausscheiden eines persönlich

haftenden Gesellschafters ist von allen persönlich haftenden Gesellschaftern
zur Eintragung in das Handelsregister anzumelden. 2 § 143 Abs. 3 des Han-
delsgesetzbuchs gilt sinngemäß. 3 In den Fällen des Absatzes 2 hat das Gericht
die Auflösung und ihren Grund von Amts wegen einzutragen. 4 Im Falle des
Absatzes 2 Nr. 3 entfällt die Eintragung der Auflösung.

§ 290 Abwicklung. (1) Die Abwicklung besorgen alle persönlich haften-
den Gesellschafter und eine oder mehrere von der Hauptversammlung ge-
wählte Personen als Abwickler, wenn die Satzung nichts anderes bestimmt.
(2) Die Bestellung oder Abberufung von Abwicklern durch das Gericht

kann auch jeder persönlich haftende Gesellschafter beantragen.
(3) 1 Ist die Gesellschaft durch Löschung wegen Vermögenslosigkeit auf-

gelöst, so findet eine Abwicklung nur statt, wenn sich nach der Löschung
herausstellt, daß Vermögen vorhanden ist, das der Verteilung unterliegt. 2 Die
Abwickler sind auf Antrag eines Beteiligten durch das Gericht zu ernennen.

Drittes Buch. Verbundene Unternehmen

Erster Teil. Unternehmensverträge

Erster Abschnitt. Arten von Unternehmensverträgen

§ 291 Beherrschungsvertrag. Gewinnabführungsvertrag. (1) 1 Unter-
nehmensverträge sind Verträge, durch die eine Aktiengesellschaft oder Kom-
manditgesellschaft auf Aktien die Leitung ihrer Gesellschaft einem anderen
Unternehmen unterstellt (Beherrschungsvertrag) oder sich verpflichtet, ihren
ganzen Gewinn an ein anderes Unternehmen abzuführen (Gewinnabfüh-
rungsvertrag). 2 Als Vertrag über die Abführung des ganzen Gewinns gilt auch
ein Vertrag, durch den eine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft
auf Aktien es übernimmt, ihr Unternehmen für Rechnung eines anderen
Unternehmens zu führen.
(2) Stellen sich Unternehmen, die voneinander nicht abhängig sind, durch

Vertrag unter einheitliche Leitung, ohne daß dadurch eines von ihnen von
einem anderen vertragschließenden Unternehmen abhängig wird, so ist dieser
Vertrag kein Beherrschungsvertrag.
(3) Leistungen der Gesellschaft bei Bestehen eines Beherrschungs- oder

eines Gewinnabführungsvertrags gelten nicht als Verstoß gegen die §§ 57, 58
und 60.

§ 292 Andere Unternehmensverträge. (1) Unternehmensverträge sind
ferner Verträge, durch die eine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesell-
schaft auf Aktien
1. sich verpflichtet, ihren Gewinn oder den Gewinn einzelner ihrer Betriebe
ganz oder zum Teil mit dem Gewinn anderer Unternehmen oder einzelner

2 AktG §§ 290–292 Aktiengesetz
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Betriebe anderer Unternehmen zur Aufteilung eines gemeinschaftlichen
Gewinns zusammenzulegen (Gewinngemeinschaft),

2. sich verpflichtet, einen Teil ihres Gewinns oder den Gewinn einzelner ihrer
Betriebe ganz oder zum Teil an einen anderen abzuführen (Teilgewinn-
abführungsvertrag),

3. den Betrieb ihres Unternehmens einem anderen verpachtet oder sonst
überläßt (Betriebspachtvertrag, Betriebsüberlassungsvertrag).
(2) Ein Vertrag über eine Gewinnbeteiligung mit Mitgliedern von Vorstand

und Aufsichtsrat oder mit einzelnen Arbeitnehmern der Gesellschaft sowie
eine Abrede über eine Gewinnbeteiligung im Rahmen von Verträgen des
laufenden Geschäftsverkehrs oder Lizenzverträgen ist kein Teilgewinnabfüh-
rungsvertrag.
(3) 1 Ein Betriebspacht- oder Betriebsüberlassungsvertrag und der Be-

schluß, durch den die Hauptversammlung dem Vertrag zugestimmt hat, sind
nicht deshalb nichtig, weil der Vertrag gegen die §§ 57, 58 und 60 verstößt.
2 Satz 1 schließt die Anfechtung des Beschlusses wegen dieses Verstoßes nicht
aus.

Zweiter Abschnitt. Abschluß, Änderung und Beendigung von
Unternehmensverträgen

§ 293 Zustimmung der Hauptversammlung. (1) 1 Ein Unternehmens-
vertrag wird nur mit Zustimmung der Hauptversammlung wirksam. 2Der
Beschluß bedarf einer Mehrheit, die mindestens drei Viertel des bei der
Beschlußfassung vertretenen Grundkapitals umfaßt. 3 Die Satzung kann eine
größere Kapitalmehrheit und weitere Erfordernisse bestimmen. 4 Auf den
Beschluß sind die Bestimmungen des Gesetzes und der Satzung über Sat-
zungsänderungen nicht anzuwenden.
(2) 1 Ein Beherrschungs- oder ein Gewinnabführungsvertrag wird, wenn

der andere Vertragsteil eine Aktiengesellschaft oder Kommanditgesellschaft
auf Aktien ist, nur wirksam, wenn auch die Hauptversammlung dieser Gesell-
schaft zustimmt. 2 Für den Beschluß gilt Absatz 1 Satz 2 bis 4 sinngemäß.
(3) Der Vertrag bedarf der schriftlichen Form.

§ 293a Bericht über den Unternehmensvertrag. (1) 1 Der Vorstand
jeder an einem Unternehmensvertrag beteiligten Aktiengesellschaft oder
Kommanditgesellschaft auf Aktien hat, soweit die Zustimmung der Haupt-
versammlung nach § 293 erforderlich ist, einen ausführlichen schriftlichen
Bericht zu erstatten, in dem der Abschluß des Unternehmensvertrags, der
Vertrag im einzelnen und insbesondere Art und Höhe des Ausgleichs nach
§ 304 und der Abfindung nach § 305 rechtlich und wirtschaftlich erläutert
und begründet werden; der Bericht kann von den Vorständen auch gemein-
sam erstattet werden. 2 Auf besondere Schwierigkeiten bei der Bewertung der
vertragschließenden Unternehmen sowie auf die Folgen für die Beteiligungen
der Aktionäre ist hinzuweisen.
(2) 1 In den Bericht brauchen Tatsachen nicht aufgenommen zu werden,

deren Bekanntwerden geeignet ist, einem der vertragschließenden Unterneh-
men oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht unerheblichen

Drittes Buch. Verbundene Unternehmen §§ 293, 293a AktG 2
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Nachteil zuzufügen. 2 In diesem Falle sind in dem Bericht die Gründe, aus
denen die Tatsachen nicht aufgenommen worden sind, darzulegen.
(3) Der Bericht ist nicht erforderlich, wenn alle Anteilsinhaber aller betei-

ligten Unternehmen auf seine Erstattung durch öffentlich beglaubigte Erklä-
rung verzichten.

§ 293b Prüfung des Unternehmensvertrags. (1) Der Unternehmens-
vertrag ist für jede vertragschließende Aktiengesellschaft oder Kommanditge-
sellschaft auf Aktien durch einen oder mehrere sachverständige Prüfer (Ver-
tragsprüfer) zu prüfen, es sei denn, daß sich alle Aktien der abhängigen
Gesellschaft in der Hand des herrschenden Unternehmens befinden.
(2) § 293a Abs. 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 293c Bestellung der Vertragsprüfer. (1) 1 Die Vertragsprüfer werden
jeweils auf Antrag der Vorstände der vertragschließenden Gesellschaften vom
Gericht ausgewählt und bestellt. 2 Sie können auf gemeinsamen Antrag der
Vorstände für alle vertragschließenden Gesellschaften gemeinsam bestellt wer-
den. 3 Zuständig ist das Landgericht, in dessen Bezirk die abhängige Gesell-
schaft ihren Sitz hat. 4 Ist bei dem Landgericht eine Kammer für Handels-
sachen gebildet, so entscheidet deren Vorsitzender an Stelle der Zivilkammer.
5 Für den Ersatz von Auslagen und für die Vergütung der vom Gericht
bestellten Prüfer gilt § 318 Abs. 5 des Handelsgesetzbuchs1).
(2) § 10 Abs. 3 bis 5 des Umwandlungsgesetzes2) gilt entsprechend.

§ 293d Auswahl, Stellung und Verantwortlichkeit der Vertragsprü-
fer. (1) 1 Für die Auswahl und das Auskunftsrecht der Vertragsprüfer gelten
§ 319 Abs. 1 bis 4, § 319a Abs. 1, § 319b Abs. 1, § 320 Abs. 1 Satz 2 und
Abs. 2 Satz 1 und 2 des Handelsgesetzbuchs1) entsprechend. 2 Das Auskunfts-
recht besteht gegenüber den vertragschließenden Unternehmen und gegen-
über einem Konzernunternehmen sowie einem abhängigen und einem herr-
schenden Unternehmen.
(2) 1 Für die Verantwortlichkeit der Vertragsprüfer, ihrer Gehilfen und der

bei der Prüfung mitwirkenden gesetzlichen Vertreter einer Prüfungsgesell-
schaft gilt § 323 des Handelsgesetzbuchs entsprechend. 2 Die Verantwortlich-
keit besteht gegenüber den vertragschließenden Unternehmen und deren
Anteilsinhabern.

§ 293e Prüfungsbericht. (1) 1 Die Vertragsprüfer haben über das Ergebnis
der Prüfung schriftlich zu berichten. 2 Der Prüfungsbericht ist mit einer
Erklärung darüber abzuschließen, ob der vorgeschlagene Ausgleich oder die
vorgeschlagene Abfindung angemessen ist. 3 Dabei ist anzugeben,
1. nach welchen Methoden Ausgleich und Abfindung ermittelt worden sind;
2. aus welchen Gründen die Anwendung dieser Methoden angemessen ist;
3. welcher Ausgleich oder welche Abfindung sich bei der Anwendung ver-
schiedener Methoden, sofern mehrere angewandt worden sind, jeweils
ergeben würde; zugleich ist darzulegen, welches Gewicht den verschiede-

2 AktG §§ 293b–293e Aktiengesetz

1)Nr. 5.
2)Nr. 12.


